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Sammeländerungssatzung über die Kommission im 
Eignungsverfahren der Masterstudiengänge 

an der Technischen Universität München 
 

Vom 25. April 2018 
 
 

Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 43 Abs. 5, Art. 58 Abs. 1 Satz 1 und 
Art. 61 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Technische 
Universität München folgende Änderungssatzung: 
 
 

§ 1 
 

Die nachfolgend genannten Satzungen der Technischen Universität München werden wie folgt 
geändert: 
 
1. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Architektur der 

Technischen Universität München vom 26. März 2018, wird in der Anlage 2: 
Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt:  

 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
2. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang 

Landschaftsarchitektur an der Technischen Universität München vom 10. Juni 2016, 
zuletzt geändert durch Sammeländerungssatzung vom 7. Februar 2018, wird in der 
Anlage 3: Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 
angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
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Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
3. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Industrial Design 

der Technischen Universität München vom 16. Juli 2016 wird in der Anlage 2: 
Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 

 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
4. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Urbanistik – 

Landschaft und Stadt der Technischen Universität München vom 25. März 2015 wird in 
der Anlage 2: Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 
angefügt: 

 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
5. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang 

Bauingenieurwesen an der Technischen Universität München vom 1. Juni 2016, zuletzt 
geändert durch Satzung vom 28. Februar 2018, wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren 
in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 

 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
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Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
6. Die Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Computational 

Mechanics an der Technischen Universität München vom 24. März 2016, zuletzt 
geändert durch Sammeländerungssatzung vom 7. Februar 2018, wird in der Anlage 2: 
Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 

 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
7. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Earth Oriented 

Space Science and Technology an der Technischen Universität München vom 
5. Mai 2015, zuletzt geändert durch Sammeländerungssatzung vom 7. Februar 2018, 
wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue 
Ziffer 3.3 angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
8. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Geodäsie und 

Geoinformation an der Technischen Universität München vom 19. Juni 2017, zuletzt 
geändert durch Sammeländerungssatzung vom 7. Februar 2018, wird in der Anlage B: 
Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
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„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 
Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
9. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den gemeinsamen Masterstudiengang 

Ingenieur- und Hydrogeologie der Technischen Universität München und der Ludwig-
Maximilians-Universität München am Münchner Geozentrum vom 19. Oktober 2011, 
zuletzt geändert durch Sammeländerungssatzung vom 7. Februar 2018, wird in der 
Anlage B: Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 
angefügt: 

„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 
Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
10. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang 

Ressourceneffizientes und Nachhaltiges Bauen an der Technischen Universität 
München vom 25. April 2018 wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach 
Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt:  

„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 
Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 
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11. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Research on 
Teaching and Learning an der Technischen Universität München vom 6. Juni 2012, 
zuletzt geändert durch Satzung vom 14. Februar 2018, wird in der Anlage 2: 
Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
12. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Berufliche Bildung 

Fachrichtung Agrarwirtschaft an der Technischen Universität München vom 
9. November 2011, zuletzt geändert durch Satzung vom 21. September 2017, wird in 
der Anlage 2: Eignungsverfahren die Ziffer 3 wie folgt neu gefasst: 
 
„3. Kommission zum Eignungsverfahren 
 
3.1 1Die Eignungsfeststellung wird von einer Kommission durchgeführt, die von der 

TUM School of Education in Absprache mit den zuständigen 
Fakultäten/Studienfakultäten eingesetzt wird. 2Ihre Größe richtet sich nach der 
Bewerberzahl und besteht zu mehr als der Hälfte aus Hochschullehrern im Sinne 
von Art. 2 Abs. 3 Satz 1 BayHSchPG, im Übrigen aus wissenschaftlichen 
Mitarbeitern. 3Der Kommission sollten ferner Lehrkräfte an beruflichen Schulen 
angehören. 4Ein studentischer Vertreter wirkt in der Kommission beratend mit. 
5Den Vorsitz der Kommission führt in der Regel ein vom Dekan der TUM School 
of Education benannter Hochschullehrer. 6Mindestens ein Hochschullehrer wird 
als stellvertretendes Mitglied der Kommission bestellt. 7Für den Geschäftsgang gilt 
Art. 41 BayHSchG in der jeweils geltenden Fassung.  

 
3.2 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 
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13. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Berufliche Bildung 

Fachrichtung Bautechnik an der Technischen Universität München vom 
9. November 2011, zuletzt geändert durch Satzung vom 21. September 2017, wird in 
der Anlage 2: Eignungsverfahren die Ziffer 3 wie folgt neu gefasst: 
 
„3. Kommission zum Eignungsverfahren 
 
3.1 1Die Eignungsfeststellung wird von einer Kommission durchgeführt, die von der 

TUM School of Education in Absprache mit den zuständigen 
Fakultäten/Studienfakultäten eingesetzt wird. 2Ihre Größe richtet sich nach der 
Bewerberzahl und besteht zu mehr als der Hälfte aus Hochschullehrern im Sinne 
von Art. 2 Abs. 3 Satz 1 BayHSchPG, im Übrigen aus wissenschaftlichen 
Mitarbeitern. 3Der Kommission sollten ferner Lehrkräfte an beruflichen Schulen 
angehören. 4Ein studentischer Vertreter wirkt in der Kommission beratend mit. 
5Den Vorsitz der Kommission führt in der Regel ein vom Dekan der TUM School 
of Education benannter Hochschullehrer. 6Mindestens ein Hochschullehrer wird 
als stellvertretendes Mitglied der Kommission bestellt. 7Für den Geschäftsgang gilt 
Art. 41 BayHSchG in der jeweils geltenden Fassung. 

 
3.2 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
14. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Berufliche Bildung 

Fachrichtung Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen Universität 
München vom 9. November 2011, zuletzt geändert durch Satzung vom 
21. September 2017, wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren die Ziffer 3 wie folgt neu 
gefasst: 
 

„3. Kommission zum Eignungsverfahren 
 
3.1 1Die Eignungsfeststellung wird von einer Kommission durchgeführt, die von der 

TUM School of Education in Absprache mit den zuständigen 
Fakultäten/Studienfakultäten eingesetzt wird. 2Ihre Größe richtet sich nach der 
Bewerberzahl und besteht zu mehr als der Hälfte aus Hochschullehrern im Sinne 
von Art. 2 Abs. 3 Satz 1 BayHSchPG, im Übrigen aus wissenschaftlichen 
Mitarbeitern. 3Der Kommission sollten ferner Lehrkräfte an beruflichen Schulen 
angehören. 4Ein studentischer Vertreter wirkt in der Kommission beratend mit. 
5Den Vorsitz der Kommission führt in der Regel ein vom Dekan der TUM School 
of Education benannter Hochschullehrer. 6Mindestens ein Hochschullehrer wird 
als stellvertretendes Mitglied der Kommission bestellt. 7Für den Geschäftsgang gilt 
Art. 41 BayHSchG in der jeweils geltenden Fassung. 
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3.2 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 
Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
15. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Berufliche Bildung 

Fachrichtung Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft an der Technischen 
Universität München vom 9. November 2011, zuletzt geändert durch Satzung vom 
21. September 2017, wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren die Ziffer 3 wie folgt neu 
gefasst: 
 

„3. Kommission zum Eignungsverfahren 
 
3.1 1Die Eignungsfeststellung wird von einer Kommission durchgeführt, die von der 

TUM School of Education in Absprache mit den zuständigen 
Fakultäten/Studienfakultäten eingesetzt wird. 2Ihre Größe richtet sich nach der 
Bewerberzahl und besteht zu mehr als der Hälfte aus Hochschullehrern im Sinne 
von Art. 2 Abs. 3 Satz 1 BayHSchPG, im Übrigen aus wissenschaftlichen 
Mitarbeitern. 3Der Kommission sollten ferner Lehrkräfte an beruflichen Schulen 
angehören. 4Ein studentischer Vertreter wirkt in der Kommission beratend mit. 
5Den Vorsitz der Kommission führt in der Regel ein vom Dekan der TUM School 
of Education benannter Hochschullehrer. 6Mindestens ein Hochschullehrer wird 
als stellvertretendes Mitglied der Kommission bestellt. 7Für den Geschäftsgang gilt 
Art. 41 BayHSchG in der jeweils geltenden Fassung. 

 
3.2 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 
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16. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Berufliche Bildung 
Fachrichtung Gesundheits- und Pflegewissenschaft an der Technischen Universität 
München vom 9. November 2011, zuletzt geändert durch Satzung vom 
21. September 2017, wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren die Ziffer 3 wie folgt neu 
gefasst: 
 
„3. Kommission zum Eignungsverfahren 
 
3.1 1Die Eignungsfeststellung wird von einer Kommission durchgeführt, die von der 

TUM School of Education in Absprache mit den zuständigen 
Fakultäten/Studienfakultäten eingesetzt wird. 2Ihre Größe richtet sich nach der 
Bewerberzahl und besteht zu mehr als der Hälfte aus Hochschullehrern im Sinne 
von Art. 2 Abs. 3 Satz 1 BayHSchPG, im Übrigen aus wissenschaftlichen 
Mitarbeitern. 3Der Kommission sollten ferner Lehrkräfte an beruflichen Schulen 
angehören. 4Ein studentischer Vertreter wirkt in der Kommission beratend mit. 
5Den Vorsitz der Kommission führt in der Regel ein vom Dekan der TUM School 
of Education benannter Hochschullehrer. 6Mindestens ein Hochschullehrer wird 
als stellvertretendes Mitglied der Kommission bestellt. 7Für den Geschäftsgang gilt 
Art. 41 BayHSchG in der jeweils geltenden Fassung. 

 
3.2 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
17. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Berufliche Bildung 

Fachrichtung Metalltechnik an der Technischen Universität München vom 
9. November 2011, zuletzt geändert durch Satzung vom 21. September 2017, wird in 
der Anlage 2: Eignungsverfahren die Ziffer 3 wie folgt neu gefasst: 
 

„3. Kommission zum Eignungsverfahren 
 
3.1 1Die Eignungsfeststellung wird von einer Kommission durchgeführt, die von der 

TUM School of Education in Absprache mit den zuständigen 
Fakultäten/Studienfakultäten eingesetzt wird. 2Ihre Größe richtet sich nach der 
Bewerberzahl und besteht zu mehr als der Hälfte aus Hochschullehrern im Sinne 
von Art. 2 Abs. 3 Satz 1 BayHSchPG, im Übrigen aus wissenschaftlichen 
Mitarbeitern. 3Der Kommission sollten ferner Lehrkräfte an beruflichen Schulen 
angehören. 4Ein studentischer Vertreter wirkt in der Kommission beratend mit. 
5Den Vorsitz der Kommission führt in der Regel ein vom Dekan der TUM School 
of Education benannter Hochschullehrer. 6Mindestens ein Hochschullehrer wird 
als stellvertretendes Mitglied der Kommission bestellt. 7Für den Geschäftsgang gilt 
Art. 41 BayHSchG in der jeweils geltenden Fassung. 
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3.2 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 
Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
18. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Berufliche Bildung 

integriert - Fachrichtung Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen 
Universität München vom 7. Juli 2016, zuletzt geändert durch Satzung vom 
14. Februar 2018, wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren die Ziffer 3 wie folgt neu 
gefasst:  
 
„3. Kommission zum Eignungsverfahren 
 
3.1 1Die Eignungsfeststellung wird von einer Kommission durchgeführt, die von der 

TUM School of Education in Absprache mit den zuständigen 
Fakultäten/Studienfakultäten eingesetzt wird. 2Ihre Größe richtet sich nach der 
Bewerberzahl und besteht zu mehr als der Hälfte aus Hochschullehrern oder 
Hochschullehrerinnen im Sinne von Art. 2 Abs. 3 Satz 1 BayHSchPG, im Übrigen 
aus wissenschaftlichen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen. 3Der Kommission soll 
in der Regel eine Lehrkraft an beruflichen Schulen mit Prüfungsberechtigung nach 
BayHSchPrüferV angehören. 4Ein studentischer Vertreter oder eine studentische 
Vertreterin soll in der Kommission beratend mitwirken. 5Den Vorsitz der 
Kommission führt in der Regel ein vom Dekan oder von der Dekanin der TUM 
School of Education benannter Hochschullehrer oder benannte Hochschullehrerin. 
6Mindestens ein Hochschullehrer oder eine Hochschullehrerin wird als 
stellvertretendes Mitglied der Kommission bestellt. 7Für den Geschäftsgang gilt Art. 
41 BayHSchG in der jeweils geltenden Fassung. 

 
3.2 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 
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19. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Berufliche Bildung 

integriert - Fachrichtung Metalltechnik an der Technischen Universität München vom 
7. Juli 2016, zuletzt geändert durch Satzung vom 14. Februar 2018, wird in der Anlage 2: 
Eignungsverfahren die Ziffer 3 wie folgt neu gefasst: 
 
„3. Kommission zum Eignungsverfahren 
 
3.1 1Die Eignungsfeststellung wird von einer Kommission durchgeführt, die von der 

TUM School of Education in Absprache mit den zuständigen 
Fakultäten/Studienfakultäten eingesetzt wird. 2Ihre Größe richtet sich nach der 
Bewerberzahl und besteht zu mehr als der Hälfte aus Hochschullehrern oder 
Hochschullehrerinnen im Sinne von Art. 2 Abs. 3 Satz 1 BayHSchPG, im Übrigen 
aus wissenschaftlichen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen. 3Der Kommission soll 
in der Regel eine Lehrkraft an beruflichen Schulen mit Prüfungsberechtigung nach 
BayHSchPrüferV angehören. 4Ein studentischer Vertreter oder eine studentische 
Vertreterin soll in der Kommission beratend mitwirken. 5Den Vorsitz der 
Kommission führt in der Regel ein vom Dekan oder von der Dekanin der TUM 
School of Education benannter Hochschullehrer oder benannte Hochschullehrerin. 
6Mindestens ein Hochschullehrer oder eine Hochschullehrerin wird als 
stellvertretendes Mitglied der Kommission bestellt. 7Für den Geschäftsgang gilt 
Art. 41 BayHSchG in der jeweils geltenden Fassung. 

 
3.2 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
20. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang 

Naturwissenschaftliche Bildung für die Fächerkombination mit Biologie, Chemie, 
Mathematik, Informatik, Physik und Sport beim Lehramt an Gymnasien an der 
Technischen Universität München vom 24.04.2018 wird in der Anlage 7: 
Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
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Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
21. Die Fachprüfungs- und Studienordnung für den weiterbildenden Masterstudiengang 

Transport and Logistics der Technischen Universität München am German Institute of 
Science and Technology – TUM Asia (GIST – TUM Asia) in Singapur vom 
19. Januar 2016, zuletzt geändert durch Sammeländerungssatzung vom 
7. Februar 2018, wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 
folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 

 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
22. Die Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Transportation 

Systems an der Technischen Universität München vom 3. August 2016, zuletzt geändert 
durch Sammeländerungssatzung vom 7. Februar 2018, wird in der Anlage 2: 
Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 
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23. Die Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang 
Umweltingenieurwesen (Environmental Engineering) an der Technischen Universität 
München vom 10. Juni 2016, zuletzt geändert durch Sammeländerungssatzung vom 
7. Februar 2018, wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 
folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 

 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
24. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Chemie an der 

Technischen Universität München vom 5. November 2012, zuletzt geändert mit 
Sammeländerungssatzung vom 3. Mai 2016, wird in der Anlage 3: Eignungsverfahren in 
Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
25. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang 

Chemieingenieurwesen an der Technischen Universität München vom 15. Januar 2015, 
zuletzt geändert mit Satzung vom 3. September 2015, wird in der Anlage 3: 
Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 

 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
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Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
26. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Communications 

Engineering an der Technischen Universität München vom 29. August 2008, zuletzt 
geändert durch Sammeländerungssatzung vom 7. Februar 2018, wird in der Anlage 9: 
Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 

 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
27. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Elektrotechnik und 

Informationstechnik, des Master-Teilzeitstudiengangs Elektrotechnik und 
Informationstechnik (50%) sowie des Master-Teilzeitstudiengangs Elektrotechnik und 
Informationstechnik (66%) vom 23. Oktober 2013, zuletzt geändert durch 
Sammeländerungssatzung vom 1. Juli 2015, wird in der Anlage 7: Eignungsverfahren in 
Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 

 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
28. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Elite-Masterstudiengang 

Neuroengineering an der Technischen Universität München vom 4. April 2016, zuletzt 
geändert durch Sammeländerungssatzung vom 7. Februar 2018, , wird in der Anlage 3: 
Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
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„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 
Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
29. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Power 

Engineering an der Technischen Universität München vom 19. Mai 2010, zuletzt 
geändert durch Sammeländerungssatzung vom 7. Februar 2018, wird in der Anlage 7: 
Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
30. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Automotive 

Software Engineering (Software Engineering für Software im Automobil) an der 
Technischen Universität München vom 16. März 2009, zuletzt geändert durch 
Sammeländerungssatzung vom 7. Februar 2018, wird in der Anlage 2: 
Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 
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31. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Biomedical 
Computing an der Technischen Universität München vom 16. März 2009, zuletzt 
geändert durch Sammeländerungssatzung vom 7. Februar 2018, wird in der Anlage 2: 
Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
32. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Computational 

Science and Engineering an der Technischen Universität München vom 17. Mai 2017, 
zuletzt geändert durch Sammeländerungssatzung vom 7. Februar 2018, wird in der 
Anlage EV: Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 
angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
33. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Data Engineering 

and Analytics an der Technischen Universität München vom 10. Juni 2016, zuletzt 
geändert durch Sammeländerungssatzung vom 7. Februar 2018, wird in der Anlage 2: 
Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
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Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
34. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Informatik, den 

Master-Teilzeitstudiengang Informatik (50%) sowie den Master-Teilzeitstudiengang 
Informatik (66%) an der Technischen Universität München vom 29. Oktober 2013, zuletzt 
geändert durch Sammeländerungssatzung vom 7. Februar 2018, wird in der Anlage 2: 
Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
35. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Informatik: Games 

Engineering an der Technischen Universität München vom 2. April 2014, zuletzt 
geändert durch Sammeländerungssatzung vom 7. Februar 2018, wird in der Anlage 2: 
Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
36. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Robotics, 

Cognition, Intelligence (Robotik und kognitive Systeme) an der Technischen Universität 
München vom 16. März 2009, zuletzt geändert durch Sammeländerungssatzung vom 
7. Februar 2018, wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 
folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
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„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 
Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
37. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang 

Wirtschaftsinformatik der Technischen Universität München vom 8. Juli 2008, zuletzt 
geändert durch Satzung vom 6. März 2018, wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren in 
Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
38. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Energie- und 

Prozesstechnik der Technischen Universität München vom 26. Juni 2008, zuletzt 
geändert durch Satzung vom 15. März 2013, wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren in 
Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 
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39. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Entwicklung und 
Konstruktion der Technischen Universität München vom 26. Juni 2008, zuletzt geändert 
durch Satzung vom 15. März 2013, wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren in Ziffer 3 
nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
40. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Fahrzeug- und 

Motorentechnik der Technischen Universität München vom 26. Juni 2008, zuletzt 
geändert durch Satzung vom 15. März 2013, wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren in 
Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
41. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Luft- und 

Raumfahrt der Technischen Universität München vom 26. Juni 2008, zuletzt geändert 
durch Satzung vom 15. März 2013, wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren in Ziffer 3 
nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
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nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
42. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Maschinenbau & 

Management der Technischen Universität München vom 26. Juni 2008, zuletzt geändert 
durch Satzung vom 15. März 2013, wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren in Ziffer 3 
nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
43. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Maschinenwesen 

der Technischen Universität München vom 26. Juni 2008, zuletzt geändert durch 
Satzung vom 15. März 2013, wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach 
Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
44. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Mechatronik und 

Informationstechnik der Technischen Universität München vom 26. Juni 2008, zuletzt 
geändert durch Satzung vom 15. März 2013, wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren in 
Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
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Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
45. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Medizintechnik 

der Technischen Universität München vom 26. Juni 2008, zuletzt geändert durch 
Satzung vom 15. März 2013, wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach 
Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
46. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Nukleartechnik 

der Technischen Universität München vom 26. Juni 2008, zuletzt geändert durch 
Satzung vom 20. September 2013, wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren in Ziffer 3 
nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
47. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Produktion und 

Logistik der Technischen Universität München vom 26. Juni 2008, zuletzt geändert durch 
Satzung vom 15. März 2013, wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach 
Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
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„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 
Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
48. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Elite-Masterstudiengang Mathematik 

mit zusätzlichem Promotionsstudiengang Mathematik an der Technischen Universität 
München vom 23 Februar 2018 wird in der Anlage 1: Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach 
Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 

 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
49. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Radiation Biology 

an der Technischen Universität München vom 13. August 2015, zuletzt geändert durch 
Sammeländerungssatzung vom 7. Februar 2018, wird in der Anlage 2: 
Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 
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50. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Elite-Masterstudiengang Biomedical 
Neuroscience an der Technischen Universität München vom 26. Februar 2018 wird in 
der Anlage 2: Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 
angefügt: 

 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
51. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Ergonomie – 

Human Factors Engineering an der Technischen Universität München vom 4. Juni 2012, 
zuletzt geändert durch Satzung vom 30. März 2016, wird in der Anlage 2: 
Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 

 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
52. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Materials Science 

and Engineering an der Technischen Universität München vom 26. Juli 2017, zuletzt 
geändert durch Satzung vom 28. März 2018, wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren in 
Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 

 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
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nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
53. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Industrielle 

Biotechnologie an der Technischen Universität München vom 5. Mai 2010, zuletzt 
geändert durch Satzung vom 30. März 2016, wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren in 
Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 

 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
54. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Physics (Applied 

and Engineering Physics) an der Technischen Universität München vom 20. Februar 
2018 wird in der Anlage B: Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue 
Ziffer 3.3 angefügt: 

 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
55. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Physik (Biophysik) 

an der Technischen Universität München vom 20. Februar 2018 wird in der Anlage B: 
Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 

 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
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einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
56. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Physik (Kern-, 

Teilchen- und Astrophysik) an der Technischen Universität München vom 
23. Februar 2018 wird in der Anlage B: Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 
folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 

 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
57. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Physik (Physik der 

Kondensierten Materie) an der Technischen Universität München vom 23. Februar 2018 
wird in der Anlage B: Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue 
Ziffer 3.3 angefügt: 

 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
58. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Politics & 

Technology und den Master-Teilzeitstudiengang Politics & Technology (66%) an der 
Hochschule für Politik an der Technischen Universität München vom 31. Mai 2017, 
zuletzt geändert durch Sammeländerungssatzung vom 7. Februar 2018, wird in der 
Anlage 2: Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 
angefügt: 
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„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 
Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
59. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Elite-Masterstudiengang 

Responsibility in Science, Engineering and Technology (RESET) an der Technischen 
Universität München vom 24. Mai 2017, zuletzt geändert durch Satzung vom 
28. Februar 2018, wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 
folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
60. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Science and 

Technology Studies (STS) an der Technischen Universität München vom 
3. August 2016, zuletzt geändert durch Satzung vom 28. Februar 2018, wird in der 
Anlage 2: Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 
angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 
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61. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Health Science – 

Prevention and Health Promotion an der Technischen Universität München vom 
1. Juni 2016, zuletzt geändert durch Sammeländerungssatzung vom 7. Februar 2018, 
wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue 
Ziffer 3.3 angefügt: 

 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
62. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Traditionelle 

Chinesische Medizin an der Technischen Universität München vom 19. Dezember 2017 
wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue 
Ziffer 3.3 angefügt: 

 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
63. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den gemeinsamen Masterstudiengang 

Nachwachsende Rohstoffe an der Technischen Universität München und der 
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf vom 20. August 2015 wird in der Anlage 2: 
Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
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und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
64. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang 

Agrarsystemwissenschaften an der Technischen Universität München vom 
12. April 2018 wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 
folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
65. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Biologie an der 

Technischen Universität München vom 6. März 2009, zuletzt geändert durch 
Sammeländerungssatzung vom 20. August 2015, wird in der Anlage 2: 
Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
66. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Brauwesen und 

Getränketechnologie an der Technischen Universität München vom 28. Juli 2008, 
zuletzt geändert durch Satzung vom 3. September 2015, wird in der Anlage 2: 
Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
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Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
67. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Forst- und 

Holzwissenschaft, den Master-Teilzeitstudiengang Forst- und Holzwissenschaft (50%) 
sowie den Master-Teilzeitstudiengang Forst- und Holzwissenschaft (66%) an der 
Technischen Universität München vom 18. Oktober 2016, zuletzt geändert mit Satzung 
vom 25. Juli 2017, wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 
folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
68. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den internationalen Masterstudiengang 

Horticultural Science an der Technischen Universität München vom 27. Oktober 2008, 
zuletzt geändert durch Sammeländerungssatzung vom 7. Februar 2018, wird in der 
Anlage 2: Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 
angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 
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69. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Life Science 
Economics and Policy an der Technischen Universität München vom 6. März 2013, 
zuletzt geändert durch Sammeländerungssatzung vom 7. Februar 2018, wird in der 
Anlage 2: Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 
angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
70. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Molekulare 

Biotechnologie an der Technischen Universität München vom 15. Januar 2013, zuletzt 
geändert durch Sammeländerungssatzung vom 20. August 2015, wird in der Anlage 2: 
Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 
 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
71. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Naturschutz und 

Landschaftsplanung, den Master-Teilzeitstudiengang Naturschutz und Landschafts-
planung (50%) sowie den Master-Teilzeitstudiengang Naturschutz und Landschafts-
planung (66%) an der Technischen Universität München vom 15. Januar 2018, wird in 
der Anlage 2: Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 
angefügt: 

 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
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einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
72. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Nutrition and 

Biomedicine an der Technischen Universität München vom 20. August 2015, zuletzt 
geändert durch Sammeländerungssatzung vom 7. Februar 2018, wird in der Anlage 2: 
Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt:  

 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
73. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Pharmazeutische 

Bioprozesstechnik an der Technischen Universität München vom 12. April 2010, zuletzt 
geändert durch Satzung vom 13. August 2015, wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren 
in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt:  

 
„3.3  1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“ 

 
74. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Technologie und 

Biotechnologie der Lebensmittel an der Technischen Universität München vom 
28. Juli 2008, zuletzt geändert durch Satzung vom 13. August 2015, wird in der 
Anlage 2: Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 
angefügt: 

 
 „3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
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Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“  

 
75. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Sustainable 

Ressource Management (Nachhaltiges Ressourcenmanagement) an der Technischen 
Universität München vom 20. August 2015, zuletzt geändert durch 
Sammeländerungssatzung vom 7. Februar 2018, wird in der Anlage 2: 
Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 

 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“  

 
76. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den weiterbildenden Masterstudiengang 

Executive Master of Business Administration an der Technischen Universität München 
vom 26. März 2013, geändert durch Satzung vom 25. August 2015, wird in der Anlage 2: 
Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 

 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“  

 
77. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den weiterbildenden Masterstudiengang 

Executive Master of Business Administration in Business & IT an der Technischen 
Universität München vom 5. Mai 2015, geändert durch Satzung vom 25. August 2015, 
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wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 folgende neue 
Ziffer 3.3 angefügt: 

 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“  

 
78. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den weiterbildenden Masterstudiengang 

Management & Innovation an der Technischen Universität München vom 
19. Dezember 2017, wird in der Anlage 2: Eignungsverfahren in Ziffer 3 nach Ziffer 3.2 
folgende neue Ziffer 3.3 angefügt: 

 
„3.3 1Wird nach dieser Satzung die Kommission tätig, so ist die widerrufliche 

Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Kommissionsmitglieder zulässig. 
2Wird nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben lediglich ein 
Kommissionsmitglied tätig, so muss dieses Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. 3Werden nach Satz 1 bei der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben zwei oder mehr Kommissionsmitglieder tätig, so muss hiervon 
mindestens die Hälfte Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. 4Die 
Kommission stellt eine sachgerechte Geschäftsverteilung sicher. 5Besteht bei 
einem Bewertungskriterium des Eignungsverfahrens ein Bewertungsspielraum 
und werden bei der Bewertung dieses Kriteriums mindestens zwei 
Kommissionsmitglieder tätig, bewerten die Kommissionsmitglieder unabhängig 
nach der angegebenen Gewichtung, sofern nichts anderes geregelt ist; die 
Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird.“  

 
 

§ 2 
 

1Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. April 2018 in Kraft. 2Sie findet erstmals Anwendung für 
alle Studierenden, die sich für das Wintersemester 2018/19 bewerben. 
Ausgefertigt aufgrund des Eilentscheids des Präsidenten der Technischen Universität München vom 
25. April 2018 sowie der Genehmigung durch den Präsidenten der Technischen Universität München 
vom 25. April 2018. 

 
München, 25. April 2018 
Technische Universität München 
 
Wolfgang A. Herrmann 
Präsident 
 
Diese Satzung wurde am 25. April 2018 in der Hochschule niedergelegt; die Niederlegung wurde am 
25. April 2018 durch Anschlag in der Hochschule bekannt gemacht. Tag der Bekanntmachung ist daher 
der 25. April 2018. 
 


